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darstellt. Seit dem Jahre 1497 sind in den Protokollen des Forstdinges 
wegen der Irrungen mit Braunschweig lediglich die äußeren Förmlich­
keiten des Verfahrens festgehalten, während sachliche Entscheidungen 
nicht mehr mitgeteilt werden. Was sich zu den Statuta und Satzungen 
sagen läßt, ist aus dem älteren Abdruck bei F. J. Meyer 74) und der 
späteren Wiedergabe bei G. Bode 75) zu entnehmen. An der letztge­
dachten Stelle haben sie auch eine eingehende inhaltliche Auswertung 
erfahren, zu der noch hinzuzunehmen ist, was Bornhardt 76) jetzt 
beibringt. Ergänzend ist nur aufmerksam zu machen auf ein Protokoll 
vom 28. 12. 1550 über die Vernehmung des Bürgermeisters Georg 
Witzenhausen wegen der Rechtsverhältnisse des Forstdinges, das auf ge­
nommen ist im Zusammenhang mit den Streitigkeiten, die sich in der 
ersten Hälfte des 16. Jh.s zwischen den Braunschweiger Herzögen und 
der Stadt Goslar entsponnen haben und die in diesem Protokoll einen 

kennzeichnenden Niederschlag finden 77).

IV. Sonstige Aufzeichnungen zum Goslarer 
Bergrecht

a) Überblick

Außer den besprochenen, hinsichtlich ihrer Echtheit nicht zu bean­
standenden und ihrer allgemeinen Bedeutung nach gekennzeichneten 
Niederschriften des Goslarer Bergrechts begegnen uns im älteren Schrift­

tum noch mehrfache Hinweise, die sich auf andere, angeblich ver­
lorengegangene Aufzeichnungen beziehen. Mit diesen Rechten haben sich 
zuletzt 78) CI. Neuburg 79) und W. Bornhardt 80) beschäftigt.
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